


Hiermit teilen wir Ihnen innerhalb der gesetzlichen Frist von vier Wochen mit, dass die 

Bearbeitung Ihres Informationsbegehrens mehr als vier Wochen in Anspruch nehmen wird, 

weil die Anhörung der betroffenen Person mehr Zeit in Anspruch nimmt. 

Wir machen aus den oben angeführten Gründen von dem Recht auf Verlängerung der Frist 

gemäß 8 8 Abs. 2 IFG Gebrauch. 

Wien, 21. Mai 2026 
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